
Am Gericht

Verliebt, verlobt – 
verklagt
Wer einen Sans-Papiers heiraten will, steht vor einem behörd-
lichen Hindernislauf. Und muss mit einer Anklage rechnen. 
Eine Wahlbündnerin lässt sich davon nicht abschrecken.
Von Daria Wild, 05.08.2020

Seit das Konkubinatsverbot in allen Kantonen abgeschaz worden ist, 1u-
let1t 966M im Wallis, werden –enschen in der Schwei1 nicht mehr daran 
gehindert, 1usammen1uleben B egal, wie sie ihre De1iehung regeln. joch 
für qene ohne Aufenthaltsbewilligung gilt dies nicht. jas hat Konse:uen1en 
für alle DeteiligtenL Wer mit einem Sans-Papier 1usammenwohnt oder ihm 
nur schon ein Gogis verschaz, kann mit dem Feset1 in KonTikt geraten. 

Jörderung unrechtmässigen Aufenthalts lautet der ?atbestand, den Arti-
kel 99M des Ausländergeset1es regeltL Wer einer Ausländerin oder einem 
Ausländer die rechtswidrige Ein- oder Ausreise oder den rechtswidrigen 
Aufenthalt in der Schwei1 erleichtert oder vorbereiten hilR, riskiert eine 
Jreiheitsstrafe bis 1u einem 2ahr oder eine Feldstrafe.

joch was gilt, wenn die Detro0enen verlobt sind und ihre Eheschliessung 
vorbereiten wollen4

Ort: 5egionalgericht Plessur
Zeit: 86. 2uli 8N8N, 9x Uhr
Fall-Nr.: O9O-8N-9C
Thema: Jörderung unrechtmässigen Aufenthalts

jas Ungleichgewicht im Ferichtssaal wirkt erschlagend. Auf der einen Sei-
te ein massiver, geschwungener Hol1tisch, drei 5ichter älteren Semesters 
mit eisernen Dlicken und An1ügen in Deige und Frau, hinter ihren 5ücken 
ein Femälde, umrahmt von 1wei goldenen Gampen. Wohlklingend auch die 
«amen des KollegiumsL 5aschein, Schwendener, Salu1. «ur die PleZiglas-
scheiben stören das imposante Arrangement ein wenig. 

jirekt gegenüberL ein einsamer, leerer Stuhl. »hne Pult, ohne Gampen, 
ohne gar nichts.

Ihrista Schneider (Name geändert) nähert sich ihm 1ögernd, lehnt ihre ?a-
sche, aus denen 1wei schmale »rdner hervorlugen, an den Stuhl und fragtL 
VUnd ich sit1e die gan1e àeit hier vorne4y
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Schneider erscheint als ein1ige Pro1esspartei vor dem 5egionalgericht 
Plessur, das sich mitten in der Ihurer ‹nnenstadt in einem unau0älligen 
Dürogebäude be›ndet. Staatsanwalt Aluis Iandinas, der die Anklage ver-
fasst hat, ver1ichtet auf eine ?eilnahme. Und Schneider, die Deschuldigte, 
bringt 1war eine Jreundin, einen Jreund und ihren –ann mit, aber kei-
ne Anwältin. Wochenlang hat sie ähnlich gelagerte Jälle studiert, Kantons- 
und Dundesgerichtsurteile, mit Geuten aus ihrem Umfeld gesprochen, sich 
sogar überlegt, einen Pro1ess 1u besuchen, Vum 1u sehen, wie das abläuRy. 
Sie will sich selber verteidigen. «icht unbedingt, weil sie sich keinen An-
walt leisten kann B sondern, weil sie keinen will. 

jenn Ihrista Schneider geht es ums Prin1ip. Sie rechne mit einem Schuld-
spruch, sagt sie bei einem Fespräch vor dem Pro1ess. Aber sie sei bereit, bis 
vor Dundesgericht 1u 1iehen.

«och bis im Sommer vor 1wei 2ahren hatte Schneider, –itte xN, Sekundar-
lehrerin, Wahlchurerin und Kat1enliebhaberin, nichts mit der 2uristerei 1u 
tun. Sie unterrichtet, pTegt ihre drei Hauskat1en, tan1t. ‹m –ai 8N9C lernt 
sie in einer ?an1schule ihren heutigen Ehemann kennen, die beiden verlie-
ben sich und beschliessen rasch, 1u heiraten. Ein paar Wochen später woh-
nen sie 1usammen. or Fericht wird Schneider sagenL VEs war ein Fefühl, 
wie nach Hause 1u kommen.y 

‹m Spätsommer 8N9C beginnt Schneider, sich um die Hoch1eit 1u küm-
mern. ‹n1wischen weiss sie, dass das nicht so einfach wird. ‹hr erlobter 
lebt ohne Aufenthaltsbewilligung in der Schwei1, und ohne Aufenthalts-
bewilligung können die beiden nicht heiraten. So weit, so verständlich. 
joch Schneider entdeckt bei ihrer 5echerche auch Artikel 99M im Auslän-
dergeset1, der die VJörderung des rechtswidrigen Aufenthaltsy regelt. Und 
ist plöt1lich unsicher.

–acht sie sich womöglich stra ar, wenn ihr erlobter bei ihr wohnt4 VEr-
leichterty sie damit B so wird es im Artikel formuliert B Veinem Ausländer 
den rechtswidrigen Aufenthalty4 –üsste sie also, um einer Strafe 1u entge-
hen, verbergen, dass sie 1usammenwohnen4 Schneider bespricht sich mit 
einem befreundeten 2uristen, der sie beruhigtL Dei einem verlobten Paar sei 
das eine gan1 andere Feschichte, sie mache sich nicht stra ar. Schneider 
ist erleichtert und schiebt Artikel 99M beiseite. Wichtig ist 1u diesem àeit-
punkt vor allem der Aufenthaltsstatus ihres erlobten, der als jamokles-
schwert über ihrer De1iehung schwebt. 2eden ?ag könnte es vorbei sein. 

Wer sich illegal in der Schwei1 au ält und heiraten möchte, kann ein Fe-
such um die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung 1ur orbereitung der 
Eheschliessung stellen. joch Schneider befürchtet, dass das Fesuch von 
den Dehörden abgelehnt wird. VSans-Papiers stehen unter dem Feneral-
verdacht der Scheinehey, wird Schneider später vor Fericht sagen. VUnd wir 
haben 1usät1lich das Pech eines grossen Altersunterschieds.y «icht 1usam-
men1uleben, vermutet sie, würde den erdacht auf eine spätere Schein-
ehe noch mehr bestärken. Schneider 1ieht folgende Schlüsse darausL Vjie 
Aufenthaltsbewilligung 1ur Eheschliessung ist in einem Jall wie dem un-
seren :uasi an die Dedingung geknüpR, dass wir 1usammenlebeny, wie sie 
im Fespräch darlegt.

Es wird ein veritabler Hindernislauf, den das Paar absolvieren muss, um 1u 
heiraten. Als die beiden die Aufenthaltsbewilligung 1ur Ehevorbereitung 
im –är1 8N96 beantragen, weist das kantonale –igrationsamt den Dräu-
tigam postwendend ausser Gandes und 1eigt beide an B ihn wegen illega-
len Aufenthalts und sie wegen Jörderung des illegalen Aufenthalts. jie De-
gründung, unter anderemL Sie seien nicht verheiratet. Vjas ist, als würde 
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ich meinen Schülern den Unterricht verweigern, weil sie Schüler sind und 
noch keinen Abschluss habeny, wird Schneider später vor Fericht sagen.

jas Paar wehrt sich gegen die Wegweisung mit einer Deschwerde, doch 
das erwaltungsgericht stüt1t den Entscheid des –igrationsamts. Erst das 
Dundesgericht erteilt der Deschwerde die aufschiebende Wirkung und er-
möglicht dadurch die Heirat.

joch da ist immer noch Artikel 99M des Ausländergeset1es. jer Ihurer 
Staatsanwalt sieht die Sache nämlich anders als Schneiders befreundeter 
2urist und verfasst einen Stra efehl, den er im »ktober 8N96 verschickt. Er 
beschuldigt Schneider der Jörderung des rechtswidrigen Aufenthalts und 
spricht eine Strafe von 8N ?agessät1en  88N Jranken bedingt aus, bei einer 
Probe1eit von 1wei 2ahren. Plus eine Dusse von CNN Jranken. Schneider er-
hebt Einsprache. ‹m April 8N8N triz die Anklage ein. 

Iandinas wirR Schneider vor, sie habe ihren erlobten wissentlich und wil-
lentlich bei sich beherbergt, keine Abklärungen getro0en und damit 1u-
mindest in Kauf genommen, dass er über kein isum verfüge. So steht es in 
der AnklageschriR. àu prüfen sei, ob diese Deherbergung Veine behördliche 
‹ntervention erschwertey. 

jer Staatsanwalt führt weiter aus, der –ann sei nicht unter ihrer Post-
adresse 1u erreichen gewesen. Ausserdem habe Schneider bei der Einver-
nahme bei der Poli1ei ausgesagt, sie wisse qet1t gerade nicht, wo er sei, und 
wolle das auch nicht wissen. jer orwurf lautet weiter, der –ann habe erst 
im –är1 8N96 ein Fesuch um Kur1aufenthaltsbewilligung gestellt und sie 
wiederum habe erst im 2uni 8N96 der Poli1ei mitgeteilt, er sei nun 1u einer 
Defragung bereit.

Wird das eine 5olle spielen, an diesem Pro1ess4 ‹st das relevant4 Sind das 
taugliche Deweise4

jie beschuldigte Gehrerin sit1t auf ihrem Stuhl und er1ählt, wie sie den 
–ann kennen- und lieben gelernt hat. Es ist die Feschichte ihrer De1iehung. 
jie 5ichter 5aschein, Salu1 und Schwendener hören ihr aufmerksam 1u. 

Vjas war qet1t die Fefühlsebene, aber irgendwann bespricht man doch das 
»rganisatorischey, hakt Ferichtspräsident 5aschein nach und lenkt die De-
fragung darauf, warum der Aufenthaltsstatus des erlobten nicht früher ein 
?hema gewesen sei. Sie hätten weiss Fott anderes 1u tun gehabt in den er-
sten drei –onaten ihrer De1iehung, sagt Schneider.

«ach der Defragung set1t sie 1um Plädo er an, bleibt dabei auf ihrem Stuhl 
sit1en und spricht mit «achdruck, auch wenn ihr die Stimme manchmal 
1u versagen droht. VWer verlangt von mir, dass ich aktiv mein De1iehungs-
leben kaputtmache, indem ich meinen erlobten bei der Poli1ei ver1eige4 
jie StaatsanwaltschaR sagtL Wer nicht nach der Aufenthaltsbewilligung 
fragt, nimmt den illegalen Aufenthalt in Kauf. Und qeder weiss, dass sich 
Ausländer von ausserhalb der EU nicht ohne Weiteres für längere àeit in der 
Schwei1 au alten dürfen.  jas ›nde ich eine heRige Aussage. jas würde 
qa bedeuten, dass alle Ausländer von ausserhalb der EU poten1iell illegal in 
der Schwei1 sind.y

Sie habe den Aufenthaltsstatus ihres Partners nicht 1u kontrollieren, sie 
habe in einer PartnerschaR eine DeistandspTicht, keine Devormundungs-
pTicht, und es widerspreche dem ertrauensverhältnis in einer De1iehung, 
Vdiese Jragey 1u stellen, sagt Schneider und 1itiert ein entsprechendes 
Kantonsgerichtsurteil. Schneider hat sich gut vorbereitet. Und da1u kommt 
die jringlichkeit der jirektbetro0enen.
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VWar das qet1t schon ein Plädo er4y, fragt sie irgendwann. jie eiser-
nen –ienen der 5ichter sind 1u diesem àeitpunkt längst erweicht. jer 
Ferichtspräsident nickt. Vjarf ich trot1dem weiterfahren4 ‹ch beanspruche 
hier qa ihre àeity, fragt Schneider. 5aschein, in1wischen butterweichL Vja-
für sind wir da.y

Sie habe, ergän1t Schneider, alle Alternativen durchgedacht und keine an-
dere –öglichkeit gesehen. Eine Ausreise ihres erlobten hätte bedeutet, die 
De1iehung B wenn auch nur vorübergehend B nicht führen 1u können. Sie 
hätte 1udem die De1iehung wegen des Scheinehe- erdachts auch dauerhaR 
gefährdet. Eine gemeinsame 5eise nach Denin wäre ihr nicht möglich ge-
wesen, aus erantwortung ihrem Arbeitgeber und ihren Kat1en gegenüber. 
Sie habe, sagt Schneider beim Schlusswort, das Fefühl, doppelt bestraR 
1u werdenL ein –al durch die Kosten, die ihr der 5echtsweg rund um die 
Aufenthaltsbewilligung beschert hatte, ein 1weites –al fürs àusammen-
leben mit ihrem erlobten.

jie drei 5ichter 1iehen sich 1ur geheimen Urteilsberatung 1urück, und nur 
fünf1ehn –inuten später werden die Deschuldigte und die àuschauer wie-
der in den Saal gebeten. «un geht es sehr schnell. Ihrista Schneider wird 
freigesprochen. Es läge weder ein Eventualvorsat1 noch orsat1 noch eine 
Dehinderung der behördlichen ?ätigkeit vor.

Vjas wars4y, fragt Schneider, perpleZ darob, nicht weiterkämpfen 1u müs-
sen. jas Urteil könne von der StaatsanwaltschaR noch weiterge1ogen wer-
den, erwidert 5aschein. Und die Jreigesprochene weiterL VWerde ich dar-
über informiert4y 2a, das werde sie, erklärt ihr der Ferichtspräsident. Er 
denke qedoch nicht, dass die StaatsanwaltschaR diesen Aufwand betreiben 
werde.

AberL –an wisse qa nie.

Illustration: Till Lauer
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